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RS OGH 1996/2/20 10ObS18/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1996

Norm

ASVG §253b

AbkSozSi Österreich - Großbritannien Art1 Abs1 Z15

Rechtssatz

Nach Art 1 Abs 1 Z 15 Abk ist unter "Alterspension" in bezug auf Österreich eine nach den österreichischen

Rechtsvorschriften über die Pensionsversicherung für den Fall des Alters zu gewährende Geldleistung zu verstehen,

also auch die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer.
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